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Kurztitel 

Recycling-Baustoffverordnung 
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BGBl. II Nr. 181/2015 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 290/2016 
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Rückbau 

§ 5. (1) Der Abbruch eines Bauwerks oder mehrerer Bauwerke im Rahmen eines Bauvorhabens, bei 
dem insgesamt mehr als 750 t Bau- oder Abbruchabfälle, ausgenommen Bodenaushubmaterial, anfallen, 
hat als Rückbau gemäß ÖNORM B 3151 zu erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass Bauteile, die einer 
Vorbereitung zur Wiederverwendung zugeführt werden können und welche von Dritten nachgefragt 
werden, so ausgebaut und übergeben werden, dass die nachfolgende Wiederverwendung nicht erschwert 
oder unmöglich gemacht wird. Schadstoffe, insbesondere gefährliche Abfälle (zB Asbestzement, 
asbesthaltige Abfälle, teerhaltige Abfälle, PCB-haltige Abfälle, phenolhaltige Abfälle und (H)FCKW-
haltige Dämmstoffe oder Bauteile), und Störstoffe (zB gipshaltige Abfälle), die ein Recycling 
erschweren, sind zu entfernen. Der Ausbau von wiederverwendbaren Bauteilen und die Schad- und 
Störstoffentfernung haben vor einem allfälligen maschinellen Rückbau zu erfolgen. Dieser Absatz gilt 
nicht für Linienbauwerke und Verkehrsflächen. 

(2) Die entfernten Abfälle, die Schad- und Störstoffe enthalten, sind vor Ort voneinander zu trennen 
und einer ordnungsgemäßen Behandlung zuzuführen. 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 290/2016) 

(4) Der Bauherr und der Bauunternehmer sind verantwortlich, dass vor Beginn und während des 
Abbruchs eines Bauwerks die Dokumentation des Rückbaus gemäß Abs. 1 auf der Baustelle aufliegt und 
der Behörde auf Verlangen vorgelegt wird. Im Falle der Übergabe mineralischer Abfälle zur Herstellung 
von Recycling-Baustoffen oder der Übergabe von Holzabfällen aus einem Rückbau gemäß ÖNORM 
B 3151 hat der Bauherr und jeder weitere Übernehmer bei der ersten Übergabe des Abfalls an einen 
Dritten eine Kopie der Dokumentation des Rückbaus gemeinsam mit dem Abfall weiterzugeben. 

(5) Der Bauherr hat die Dokumentation des Rückbaus mindestens sieben Jahre nach Abschluss des 
Abbruchs eines Bauwerks aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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